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Regeste

Verlängerung der Sicherheitshaft (Art. 229 i.V.m. Art. 222 StPO); Amtliche Verteidigung
im Beschwerdeverfahren (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO)

Erwägungen

E. 1.1
Die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlänge- rung und die
Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten
(Art. 222 und 393 Abs. 1 lit. c StPO). Die Zu- ständigkeit der Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide kantonaler
Zwangsmassnahmenge- richte im Bereich der Bundesgerichtsbarkeit ergibt sich aus Art. 65
Abs. 1 und 3 i.V.m. Art. 37 Abs. 1 StBOG. Voraussetzung zur Beschwerdeerhebung ist auf
Seiten der Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des
angefochtenen Entscheides (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die
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Beschwerde ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1
StPO). Mit ihr gerügt werden können gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen,
einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und
Rechtsverzögerung (lit. a), die un- vollständige oder unrichtige Feststellung des
Sachverhalts (lit. b) sowie die Unangemessenheit (lit. c).

E. 1.2.1
Schriftliche Eingaben sind zu datieren und zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 StPO). Bei
elektronischer Einreichung muss die Eingabe mit einer qualifizier- ten elektronischen
Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur
versehen werden (Art. 110 Abs. 2 StPO).

Unterschreibt eine Person in fremdem Namen, muss sie für das betreffende Verfahren nicht
nur bevollmächtigt, sondern auch vertretungsbefugt sein (Ur- teil des Bundesgerichts
6B_218/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 1.1 und 2.4.3 mit Hinweisen).

E. 1.2.2
Gemäss Art. 127 Abs. 5 StPO ist die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen
und Anwälten vorbehalten, die nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die
Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwalts- gesetz, BGFA; SR 935.61)
berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten. Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung verbietet Art. 127 Abs. 5 StPO jedoch nicht, dass das anwendbare
kantonale oder eidgenössische Recht «Avocats stagiaires» befugt, unter der Leitung und
Verantwortung der mit der Verteidigung befassten Anwältin oder des mit der Verteidigung



befassten Anwalts, die Verteidigung der beschuldigten Person ganz oder teilweise zu
übernehmen (Urteil des Bundesgerichts 6B_856/2014 vom 10. Juli 2015 E. 2.1; vgl. zuletzt
u.a. Urteile des Bundesgerichts 1B_104/2023 vom 22. Februar 2023 E. 2; 1B_62/2023 vom
13. Februar 2023 E. 2; vgl. auch HARARI, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 127
StPO N. 64; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 127 StPO N. 17; MO-
REILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2. Aufl. 2016, Art. 127 StPO N. 16;
RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 127 StPO N. 20).

E. 1.2.3
Vorliegend trägt die elektronisch eingereichte Beschwerdeschrift eine quali- fizierte
elektronische Signatur von B. Ausführungen zur Vertretungsbefugnis werden keine
gemacht. Auf der Internetseite der Anwaltskanzlei Currat & Associés wird B. als «Avocat
stagiaire» geführt ([…], besucht am 14. Novem- ber 2023). Der im Internet abrufbare
Eintrag aus dem Anwaltsregister (bzw. dem Register der «Avocats stagiaires») des Kantons
Genf bezeichnet ihn als «Avocat stagiaire» bei Rechtsanwalt Philippe Currat (siehe
https://jus- tice.ge.ch/apps/dbl/fr/avocats/search, besucht am 14. November 2023).
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Gemäss Genfer Recht kann der «Avocat stagiaire» in Strafverfahren im Na- men und unter
der Verantwortung des Anwalts, bei welchem er sein Prakti- kum absolviert,
Verfahrenshandlungen vornehmen (Art. 33 Loi sur la profes- sion d’avocat des Kantons
Genf vom 26. April 2002 [LPAv/GE; rsGE E 6 10]).

Fraglich ist allerdings, ob diese kantonale Befugnis auch vor den Strafbehör- den des
Bundes gilt. Das Bundesgericht, das für seine Verfahren in Zivil- und Strafsachen mit Art.
40 Abs. 1 BGG eine Art. 127 Abs. 5 StPO ähnliche Be- stimmung kennt, scheint dies
abzulehnen (vgl. den Kanton Waadt betreffend Urteil des Bundesgerichts 4D_30/2020 vom
1. Oktober 2020 Sachverhalt lit. B; vgl. auch MERZ, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art.
40 BGG N. 6, wonach Personen, die [noch] kein Anwaltspatent haben, aber nach dem kan-
tonalen Recht im Bereich des Anwaltsmonopols tätig sein dürfen, von der Vertretung
ausgeschlossen sind). Aus Gründen der Verfahrensbeschleuni- gung (vgl. Art. 5 Abs. 2
StPO) ist die Frage vorliegend offenzulassen und auf eine allfällige Rückweisung der
Beschwerde zur Verbesserung (vgl. Art. 110 Abs. 4, Art. 385 Abs. 2 StPO) zu verzichten.

E. 2
Nach Art. 221 Abs. 1 StPO ist Sicherheitshaft namentlich zulässig, wenn die beschuldigte
Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdäch- tig ist und Fluchtgefahr
besteht (lit. a). Anstelle der Haft sind eine oder meh- rere mildere Massnahmen anzuordnen,
wenn diese den gleichen Zweck er- füllen (Art. 237 Abs. 1 StPO). Die Haft hat wie alle
strafprozessualen Zwangsmassnahmen verhältnismässig zu sein (vgl. Art. 197 und 212
StPO).

E. 3.1
Der Beschwerdeführer bestreitet den allgemeinen Haftgrund des dringenden Tatverdachts
eines Verbrechens oder Vergehens.

E. 3.2
Wurde gegen eine in Haft befindliche beschuldigte Person bereits Anklage erhoben, so
kann das Haftgericht in der Regel davon ausgehen, dass die allgemeine Voraussetzung des



dringenden Tatverdachts vorliegt. Davon wäre ausnahmsweise abzuweichen, wenn die
beschuldigte Person im Haft- prüfungs- oder Haftbeschwerdeverfahren darzutun
vermöchte, dass die An- nahme eines dringenden Tatverdachts unhaltbar ist (siehe zuletzt
u.a. die Urteile des Bundesgerichts 1B_139/2023 vom 5. April 2023 E. 2.1; 1B_8/2023 vom
26. Januar 2023 E. 2.2; 1B_195/2022 vom 3. Mai 2022 E. 2.1.1; 1B_474/2021 vom 22.
September 2021 E. 2.2.1; 1B_262/2021 vom 11. Juni 2021 E. 3.2; 1B_24/2021 vom 2.
Februar 2021 E. 4.2).
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E. 3.3
Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Entscheid (E. 7.3), der dringende Tatverdacht sei
mehrfach und von mehreren Instanzen bejaht worden. Sie habe den dringenden Tatverdacht
letztmals mit Entscheid KZM 23 901 vom 11. Juli 2023 bejaht. Bejaht worden sei der
dringende Tatverdacht zudem mit Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2023.14 vom 8.
August 2023 so- wie mit Urteil des Bundesgerichts 7B_572/2023 vom 21. September 2023.
Die diesen Entscheiden zugrundeliegenden Verhältnisse hätten sich nicht zugunsten des
Beschwerdeführers verändert, sodass der dringende Tatver- dacht, wie er in der
Anklageschrift vom 17. April 2023 bzw. in derjenigen vom

E. 3.4
Der Beschwerdeführer bringt in einem ersten Punkt vor, aufgrund von Ent- scheiden der
Beschwerdekammer und der Strafkammer sei drei Privatkläge- rinnen ermöglicht worden,
mittels Beschwerde gegen die Anklageschrift vom 17. April 2023 die ergänzte und
verschärfte Anklageschrift vom 5. Juli 2023 zu erwirken. Dies zeige den schamlosen
Mangel an Unvoreingenommenheit der Strafbehörden ihm gegenüber. Jedenfalls seien die
Voraussetzungen von Art. 333 Abs. 1 und 2 StPO nicht erfüllt gewesen und die
Anklageschrift vom 17. April 2023 hätte nicht an die Bundesanwaltschaft zurückgewiesen
werden dürfen. Die Anklageschrift vom 5. Juli 2023 sei daher willkürlich, vor-
eingenommen und in bösem Glauben verfasst worden und sollte folglich nicht
berücksichtigt werden. Obwohl es nicht die Aufgabe des Zwangsmass- nahmengerichts sei,
einen Fall in der Sache zu entscheiden, sei es dennoch die Aufgabe des Haftgerichts, dafür
zu sorgen, dass die von der beschuldig- ten Person erlittene Haft nicht willkürlich sei.
Folglich stütze sich die Vo- rinstanz zu Unrecht auf die geänderte und erweiterte
Anklageschrift, ohne deren Gültigkeit zu prüfen.

Soweit der Beschwerdeführer die Änderung bzw. Erweiterung der Anklage rügt, ist mit der
Vorinstanz (E. 5.2) festzuhalten, dass darauf mangels Zu- ständigkeit der Haftgerichte nicht
weiter einzugehen ist. Im Übrigen legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht
ersichtlich, inwiefern sich der dringende Tatverdacht eines Verbrechens oder Vergehens mit
der Änderung und Erweiterung der Anklage (bzw. deren Ungültigkeit) entkräftet haben soll.
Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.

E. 3.5
Die vom Beschwerdeführer in einem zweiten Punkt im Wesentlichen vorge- brachten
Einwände,
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- vom zeitlichen und räumlichen Geltungsbereich des StGB gedeckt könn- ten nur jene
angeklagten Lebenssachverhalte sein, die als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemäss



Art. 264a StGB zu qualifizieren wären und die sich nach Inkrafttreten des Straftatbestands
am 1. Januar 2011 verwirklicht hätten;

- die in der Anklageschrift beschriebenen Lebenssachverhalte, die sich nach diesem Datum
verwirklicht haben sollen, könnten keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne
des Schweizer Rechts darstellen, weil es keinen ausgedehnten oder systematischen Angriff
gegen die Zivilbe- völkerung gegeben habe,

wurden in früheren Entscheiden bereits geprüft und verworfen (vgl. zuletzt u.a. Urteil des
Bundesgerichts 7B_572/2023 vom 21. September 2023 E. 3 m.w.H.). Damit vermag der
Beschwerdeführer nicht darzutun, dass die An- nahme des dringenden Tatverdachts eines
Verbrechens oder Vergehens un- haltbar wäre. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem
Punkt als unbe- gründet.

E. 3.6
Nach dem Gesagten ist der allgemeine Haftgrund des dringenden Tatver- dachts eines
Verbrechens oder Vergehens weiterhin zu bejahen.

4. Die Vorinstanz bejahte den besonderen Haftgrund der Fluchtgefahr (ange- fochtener
Entscheid E. 8). Dies wird vom Beschwerdeführer nicht substanti- iert beanstandet. Es sind
auch keine Gründe ersichtlich, die Fluchtgefahr an- ders zu würdigen. Der besondere
Haftgrund der Fluchtgefahr ist weiterhin zu bejahen.

E. 5
Juli 2023 seinen Niederschlag gefunden habe, unmittelbar entkräftet wer- den könnte. Der
allgemeine Haftgrund des dringenden Tatverdachts sei mit Verweis auf die vorgenannten
sowie weiteren Entscheide in dieser Angele- genheit nach wie vor gegeben.

E. 5.1
Der Beschwerdeführer bestreitet die Verhältnismässigkeit der Sicherheits- haft.

E. 5.2
Wie alle strafprozessualen Zwangsmassnahmen haben Untersuchungs- und Sicherheitshaft
verhältnismässig zu sein (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 197 Abs. 1 lit. c
und Art. 212 Abs. 2 lit. c StPO). Untersuchungs- und Sicherheitshaft müssen durch die
Bedeutung der Straftat gerechtfertigt sein (Art. 197 Abs. 1 lit. d StPO) und dürfen nicht
länger dauern als die zu erwar- tende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3 StPO). Nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung verlangt der Verhältnismässigkeitsgrundsatz von den
Be- hörden, umso zurückhaltender zu sein, je mehr sich die Haft der zu erwar- tenden
Freiheitsstrafe nähert; dabei ist jedoch nicht das Verhältnis der
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erstandenen Haftdauer zur zu erwartenden Freiheitsstrafe als solches ent- scheidend,
sondern es ist vielmehr auf die Umstände des Einzelfalls abzu- stellen (BGE 145 IV 179 E.
3.5). Strafprozessuale Haft darf sodann nur als letztes Mittel angeordnet oder
aufrechterhalten werden. Wo sie durch weni- ger einschneidende Massnahmen ersetzt
werden kann, muss von ihrer An- ordnung oder Fortdauer abgesehen und an ihrer Stelle
eine solche Ersatz- massnahme verfügt werden (Art. 212 Abs. 2 lit. c i.V.m. Art. 237 f.
StPO; vgl. BGE 145 IV 503 E. 3.1; 142 IV 367 E. 2.1; 140 IV 74 E. 2.2). Zwar können
mildere Ersatzmassnahmen für Haft geeignet sein, einer gewissen nieder- schwelligen



Fluchtneigung ausreichend Rechnung zu tragen. Bei ausge- prägter Fluchtgefahr erweisen
sich Ersatzmassnahmen jedoch regelmässig als nicht ausreichend (vgl. BGE 145 IV 503 E.
3.2 f.; zuletzt u.a. Urteil des Bundesgerichts 1B_470/2022 vom 29. September 2022 E. 5.1).

E. 5.3
Die Vorinstanz hält im angefochtenen Entscheid fest, dass geeignete Ersatz- massnahmen
angesichts der ausgeprägten Fluchtgefahr im Lichte der kon- stanten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung weiterhin nicht ersichtlich seien. Die Verhältnismässigkeit der Haftdauer
sei letztmals mit Urteil des Bundesgerichts 7B_572/2023 vom 21. September 2023 bejaht
worden. Trotz der erheblich langen Dauer der bisherigen und mit dem angefochtenen Ent-
scheid zu bewilligenden Haft drohe angesichts der dem Beschwerdeführer vorgeworfenen
Delikte im Falle einer Verurteilung noch keine Überhaft. Das Datum der Hauptverhandlung
habe zwischenzeitlich auf den 8. bis und mit 30. Januar 2024 (Reservetage 4. bis 8. März
2023 [recte: 2024]) festgesetzt werden können, wobei das Datum für die Urteilseröffnung
noch nicht fest- stehe. Die Strafkammer beantrage die Verlängerung bis zum erstinstanzli-
chen Urteil, längstens jedoch bis zum 15. April 2024. Angesichts dieser Da- ten erscheine
die beantragte Dauer unter Berücksichtigung von Art. 227 Abs. 7 StPO als sinnvoll und
verhältnismässig. Entsprechend sei die Haft bis längstens zum 15. April 2024 zu
verlängern; vorbehalten bleibe ein früheres Urteil. Nach dem Gesagten erweise sich die
Haft weiterhin als verhältnis- mässig. Sie sei bis zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen
Urteils, längstens jedoch bis zum 15. April 2024 zu verlängern.

E. 5.4
Der Beschwerdeführer bringt vor, es sei falsch, sich auf das Urteil des Bun- desgerichts
7B_572/2023 vom 21. September 2023 zu beziehen, in dem das Bundesgerichts festgestellt
habe, dass die zu erwartende Freiheitsstrafe zehn Jahre betrage. Tatsächlich stütze sich
dieses Urteil auf das Urteil des Bundesgerichts 1B_1/2023 vom 30. Januar 2023, das in
einem ganz ande- ren Stadium des Verfahrens ergangen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei die
An- klageschrift noch nicht eingereicht worden und es hätte seitdem eine neue Analyse
durchgeführt werden müssen. Die Einschätzung von zehn Jahren
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bestehe nicht aus einer objektiven Diagnose auf der Basis konkreter Ele- mente, sondern
aus einem Vorgehen, das einzig und allein darauf abziele, jede Kontrolle der Haft für die
nächsten vier Jahre sinnlos zu machen, und das auf eine absolut willkürliche und
schockierende Weise, sowohl in ihrer Argumentation als auch in ihrem Ergebnis. Erstens
gebe es mangels eines Präzedenzfalles für Verbrechen gegen die Menschlichkeit kein
objektives Element, das die Prognose einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren begründen
könnte. Zweitens stehe ein solcher Ansatz in völligem Gegensatz zu den Umständen des
Falles, wobei nunmehr die gesamte Akte zu berücksichtigen sei.

Abgesehen davon sei bereits bekannt, dass die Hauptverhandlung vom

E. 5.5
Der Beschwerdeführer kritisiert (erneut) die frühere vorläufige Prognose der zu
erwartenden Freiheitsstrafe im Falle einer Verurteilung, legt jedoch nicht konkret dar,
welche (neuen) Elemente zu einer anderen Prognose führen könnten. Die Rüge des
Beschwerdeführers, die Verlängerung der Sicher- heitshaft verletze Art. 227 Abs. 7 StPO,
ist unbegründet. Zwar wurde weder im Haftverlängerungsantrag der Strafkammer vom 9.



Oktober 2023 noch im angefochtenen Entscheid näher dargelegt, weshalb die Strafkammer
die Hauptverhandlung und Urteilseröffnung nicht innerhalb der Dreimonatsfrist ansetzen
konnte (vgl. hierzu BGE 146 IV 279 E. 2.5; Urteil des Bundesge- richts 1B_386/2022 vom
12. August 2022 E. 6). Es ist aber notorisch, dass es sich vorliegend um einen
aussergewöhnlich aufwendigen und komplexen Fall mit umfangreichen Akten handelt,
dessen Hauptverhandlung ein Zeit- fenster von mehreren Wochen umfasst, welches mit den
Parteien und den Beteiligten zu koordinieren war und die Organisation und Anreise von
Ver- fahrensbeteiligten aus dem Ausland mit sich bringen dürfte (vgl. Haftakten KZM 23
505, Antrag auf Anordnung von Sicherheitshaft der BA vom 17. April 2023, S. 6). Dass das
Gericht in einem solchen Fall zudem Reservetage einplant und derzeit das Datum der
Urteilseröffnung angesichts der unbe- stimmten Dauer der Urteilsberatung nicht festlegen
kann, ist nachvollzieh- bar. Die Verlängerung der Sicherheitshaft längstens bis zum 15.
April 2024 erscheint den Umständen angemessen. Die Strafkammer wird allerdings von
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Gesetzes wegen gehalten sein, das Urteil so bald als möglich zu fällen und zu eröffnen (vgl.
Art. 5 Abs. 2, Art. 84 Abs. 3 StPO).

6. Die Verlängerung der Sicherheitshaft durch die Vorinstanz erweist sich auf- grund der
vorstehenden Ausführungen als rechtmässig. Die vom Beschwer- deführer dagegen
erhobene Beschwerde ist abzuweisen, soweit auf sie ein- zutreten ist.

7.

7.1 Der Beschwerdeführer ersucht für das vorliegende Verfahren um Gewäh- rung der
unentgeltlichen Rechtspflege (BP.2023.85, act. 1).

7.2 Über die Gewährung des Rechts auf unentgeltliche Rechtspflege im Be-
schwerdeverfahren entscheidet die Beschwerdekammer selbst. Eine in der
Strafuntersuchung eingesetzte amtliche Verteidigung wirkt im Haftbeschwer- deverfahren –
jedenfalls wenn die beschuldigte Person beschwerdeführende Partei ist – nicht automatisch
als unentgeltlicher Rechtsbeistand mit und zwar auch dann nicht, wenn die beschuldigte
Person im Hauptverfahren not- wendig verteidigt werden muss. Die unentgeltliche
Rechtspflege kann bei Haftbeschwerden von der Nichtaussichtslosigkeit des konkret
verfolgten Prozessziels abhängig gemacht werden. Als aussichtslos sind Begehren an-
zusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren
und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden kön- nen. Dagegen gilt ein Begehren
nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinn- aussichten und Verlustgefahren ungefähr die
Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Bei Haftbeschwerden ist
Aussichtslosigkeit mit Zurückhaltung anzunehmen (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts
BH.2018.5 vom 28. August 2018 E. 9.2 m.w.H.).

7.3 Wie die vorstehenden Erwägungen aufzeigen, steht der angefochtene Ent- scheid im
Einklang mit der ständigen Rechtsprechung und den bestehenden anerkannten Grundsätzen
im Haftrecht. Der dringende Tatverdacht, die Fluchtgefahr sowie die Verhältnismässigkeit
sind klar zu bejahen. Die erho- benen Rügen zielten mithin von Anfang an ins Leere. Damit
mangelt es an einer materiellen Voraussetzung für die unentgeltliche Rechtspflege. Das
entsprechende Gesuch des Beschwerdeführers ist unbesehen seiner finan- ziellen
Verhältnisse abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (vgl. vorn E. 1.2)
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E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichts- kosten zu
tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (Art.
73 StBOG i.V.m. Art. 5 und Art. 8 Abs. 1 BStKR).
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